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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 147/2018 
      
 

Stuttgart, 26.07.2018 

Investitionszuschuss für St. Josef gGmbH, Haußmannstr. 160, 70188 
Stuttgart - Sanierung der Turnhalle und des Besprechungsraumes in 
der Kindertageseinrichtung, Haußmannstr. 160, 70188 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
Sozial- und Gesundheitsausschuss 
      

Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

24.09.2018 
22.10.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Die St. Josef gGmbH, Haußmannstr. 160, 70188 Stuttgart erhält für die Sanierung der 

Turnhalle und des Besprechungsraumes in der Kindertageseinrichtung, Kniebisstr. 
2/Haußmannstr. 160, 70188 Stuttgart einen Investitionszuschuss in Höhe von 75% der 
anrechenbaren Kosten. Der städtische Zuschuss beträgt max. 144.199,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbe-

scheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-Würt-
temberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 

 
4. Die Auszahlungen in Höhe von 144.199,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 510, 

Jugendamt, Projekt-Nr. 7.513161, Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger, 
Ausz.Gr. 781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, gedeckt. 

 

Kurzfassung der Begründung

Bei einer im Jahre 2016 durchgeführten Begehung durch Architekt und Statiker wurde 
eine mangelhafte Statik sowie fehlender Brandschutz festgestellt. Die Mängel in der 
Turnhalle und im Besprechungsraum hatte Auswirkungen auf angrenzende Räume. Die 
Maßnahme musste unmittelbar nach Feststellung der Mängel durchgeführt werden, um 
die Schließung der Einrichtung abzuwenden. 
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Stellungnahme Hochbauamt 
 

Die dargestellten Kosten liegen im Bereich aktuell ausgeführter Vergleichsmaßnahmen 
und sind daher angemessen. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahme wurde zum Doppelhaushalt 2016/2017 sowie 2018/2019 angemeldet. Für 
die Maßnahme wurden keine separaten Mittel veranschlagt. Der Investitionszuschuss 
wird aus dem laufenden Budget finanziert. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahme  
 

192.264,17 Euro Laufende Aufwendungen Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet)  144.199,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

Kostenschätzung 
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Anlage 1 zu GRDrs 147/2018 
 
Kostenschätzung  
 

KG Maßnahme Betrag 

100 Grundstück 0,00 Euro 
200 Herrichten und Erschließen 0,00 Euro 
300 Bauwerk-Baukonstruktion 148.197,23 Euro 
400 Bauwerk-Technische Anlagen 19.589,09 Euro 
500 Freianlagen 0,00 Euro 
600 Ausstattung und Kunstwerke rd. 1.278,80 Euro 
700 Baunebenkosten 23.199,05 Euro  

Sonstige Kosten/Unvorhergesehenes 0,00 Euro  
Gesamtkosten rd. (brutto) 192.264,17 Euro 

 
 
 


